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Parlamentsdirektion 
Dr. Karl Renner Ring 
1010 Wien 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Datum: 

V olt 1 O. JUNI 1988 ertel -

Wien, 1988-06-03 

Die Stellungnahme des ÖBJR zur Zivildienstgesetznovelle wurde 
termingerecht an das BM f. Inneres, Abteilung Zivildienst, 
Hrn. Min.rat. Dr. Wieseneder gesendet. Zusätzlichen senden 
wir Ihnen 25 Kopien dieser Stellungnahme und ersuchem um 
Weiterleitung an die zuständigen parlamentarischen Ausschuß­
mitglieder. 

Mit freundlichen Grüßen 

Reinhard Scheibelreiter e.h. 
ÖBJR 

SEKRETARIAT: 1030 WIEN, AM MODENAPARK 1 - 2/326 
TELEGR JURING WIEN TELEFON 755743 BANKKONTO CA 50-33964 PSK 1774.665 

Arbeitsgemeinschaft katholischer Jugend Österreichs . Bund Europäischer Jugend Evangelisches Jugendwerk . JGCL-Marianische Kongregation 
Österreichs . Junge ÖVP . Katholische Jungschar Österreichs Mittelschüler Kartell-Verband Naturfreundejugend Osterreich Österreichische 
Alpenvereinsjugend . Österreichische Gewerkschattsjugend . Österreichische Jungarbeiterbewegung Österreichischer Pfadfinderbund Öster­
reichisches Jungvolk . Österreichisches Kolpingwerk . Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs Sozialistische Jugend Österreichs . Sozialistische 

Kinderbewegung -Kinderfreunde Österreichs 
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Zivildienstko~itee 

ZIVILDIENSTGESETZNOVELLE 1988 

----------------------------------------------------------

STELLUNGNAHME DES OBJR. 
----------------------------------------------
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§ 3 (ll 
Die vorliegende Kürzung der exemplarischen Aufzählung von 

Einsatztätigkeiten ist zu begrüßen. Es wird in diesem Zu­

sammenhang bemängelt, daß Zivildiener weiterhin ihre 

Fähigkeiten für Jugendorganisationen, weil nicht explizit 

angeführt, nur in bescheidenem Ausmaß einsetzen können. 

Die Leistungen der Zivildiener bei Kinder- und Jugendorgani­

sationen, stellen einen wichtigen friedenspolitischen Bei­

trag dar. Wir fordern auch den verstärkten Einsatz von ZD 

im Bereich der sozialen Betreuung und für friedenspädago­

gische Tätigkeiten. Der ÖBJR begrüßt die Anerkennung von 

zumindest 2-jährigen Tätigkeiten im Sinne des Entwicklungs­

helfergesetzes, Bundesgesetzblatt 574/1983 als abgeleisteten 

ZD. Weiters fordern wir gleichwertige Regelungen bei Ein­

sätzen in den Bereichen intern. Hilfsorganisationen und 

Zentren der Völkerverständigung. 

§ 5 (1) 

Grundsätzlich ist anzuerkennen, daß sich das Gewissen ent­

wickelt und einem Wehrpflichtigen erst bei Übe~nahrne der 

Waffe die volle Tragweite der Anwendung von Waffengewalt 

gegen Menschen bewußt wird. Da nach § 2 (1) ZDG die Gewissens­
gründe ausschlaggebend für die Befreiung von der Wehrpflicht 

sind, erscheint es sinnvoll, daß das Antragsrecht jederzeit 

aufrecht bleibt. Ein Antrag hat aufschiebende Wirkung, wenn 

er innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt jedes Einberufungsbe­

fehles oder nach allgemeiner Bekanntmachung der Einberufung 

gestellt wird, bzw. 1 Jahr nach Eintritt der Rechtskraft der 

abweisenden Entscheidung der ZDK oder der ZDOK. 
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§ 5 (6) und § 5a (5) 

Diese beiden Bestimmungen sind anzugleichen, da sie nicht 

dem in § 3(1) ZDG festgelegten Prinzip der gleichen Be­

lastung von Wehr- und Zivildienstpflichtigen entsprechen, 

d.h. auch die Mindestdauer des noch zu leistenden Zivil­

dienstes nach § 5 (6) soll drei Monate betragen. Außerdem 

ist aus den gleichen Gründen in § 5 (6) die Formulierung 

" ... in diesem Fall ist § 7 (1) nicht anzuwenden •.• " 

ersatzlos zu streichen. 

§ 5 (6), letzter Satz 

Der bereits im Ausland geleistete Zivildienst sollte voll 

angerechnet werden. Die zusätzliche Ableistung von zivildienst 

in österreich, nachdem im Ausland bereits Zivildienst ge­

leistet wurde und der Antragsteller in österreich als Zivil­

diener anerkannt wurde, erscheint als mutwillige Belastung, 

umso mehr, da hier keine spätere Gewissensänderung anzunehmen 

ist, und für den Zivildienst in seiner derzeitigen Form auch 

kein Ausbildungserfordernis besteht. 

§ 6 (4) 

Der ÖBJR fordert die Wieder inkraftsetzung folgender Bestimmungen: 

"Die Zivildienstkommission hat binnen vier Monaten nach Ein­

bringung des Antrages (§ 5 (1», die Zivildienstoberkommission 

binnen vier Monaten nach Einbringung einer Berufung zu ent­

scheiden." 

Diese Fristsetzung, die vom Bundesministerium für Inneres 

organisatorisch bewältigbar ist, bringt größere Klarheit für 

den Antragsteller. 

§ 6 (7) 

Die Novellierung 1984 des ZDG brachte defacto eine Aufhebung 

der Beschränkung der Auskunftspflicht aus dem Strafregister 

mit sich. § 6 Tilgungsgesetz 1972 soll die Person vor unge-
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rechtfertigten Verdächtigungen und Folgen im Zusammenhang 

mit einer Straftat schützen. Dieser Schutz der Person ist 
auch vor der Zivildienstkommission,aufrecht zu erhalten, 

da die Entscheidung der Zivildienstkommission nicht auf eine 

Beurteilung des gesamten Lebenslaufes einer Person dar­
stellt, sondern nur die Glaubwürdigkeit der Gewissens­
gründe im Augenblick der Antragstellung zu überprüfen hat. 

Eine Aufhebung der Beschränkungen nach § 6 Tilgungsgesetz 

wird deshalb vom ÖBJR abgelehnt und soll nur noch in Fällen 
möglich sein, wo der Antragsteller der Einholung einer unbe­
schränkten Auskunft ausdrücklich zustimmt. 

Zu Abschnitt III: Ordentlicher Zivildienst 

§ 7 (2) 

Der ÖBJR betrachtet die Gleichstellung von Zivil- und Militär­

dienst hinsichtlich ihrer Dauer~ wie sie zur Zeit in 
österreich gehandhabt wird, als wichtigen Ausdruck demo­

kratischer Kultur und als Beitrag zur Gewissensfreiheit 
junger Menschen. Der ÖBJR tritt deshalb für die Beibehaltung 

der achtmonatigen Dienstzeit beim Zivildienst ein. 

Weiter hält der ÖBJR ausdrücklich fest, daß eine Verlänger-
ung des Zivildienstes, wie sie diskutiert wurde, keines-

falls in Betracht kommt, und massive Protestaktionen der 

österreichischen Kinder- u. Jugendorganisationen zur Folge hätte. 
Eine Verlängerung des Zivildienstes wür~e eine schwer-

wiegende Benachteiligung der Zivildienstleistenden dar-
stellen, da insbesondere in der gegenwärtigen Situation am 
Arbeitsmarkt eine gegenüber Präsenzdienern längere Abwesen-
heit von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte eine schwere 
Beschränkung der Chancen am Arbeitsmarkt bedeuten würde. 

Eine solche Maßnahme würde daher eine Behinderung der 
freien Gewissensentscheidung, die ja gemäß § 2 (1) aus­
schlaggebend für die Befreiung ist, darstellen. Damit würde 
ein Gesetz im Verfassungsrang durch eine anderweitige ge­

setzliche Regelung eingeschränkt. 
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§ 12 a 
Der ÖBJR begrüßt diese Regelung und regt in diesem Zusammen­

hang eine Erweiterung des § 14 wie folgt an. 

§ 14 - Zusätzlicher Punkt 4 

Personen, die im Sinne des Entwicklungshelfergesetzes nach 

Bundesgesetzblatt 574/1983, nachweisbar tätig werden. 

Beim letzten Absatz von § 14 ist nach Z3"und Z4"hinzuzufügen. 

§ 18 a 

Der ÖBJR war für die Einführung eines Grundlehrganges, muß 

allerdings zur Kenntnis nehmen, daß die Erfahrungen mit 

diesem sehr negativ sind. 

Wir fordern daher eine grundlegende Änderung des GRLG und 

Orientierung dessen auf folgende Schwerpunkte: 

a) Rechte und Pflichten der ZD 

b) Kenntnisse und Fähigkeiten für ~ie Ableistung des ZD 

c) Friedenspädagogische und friedenspolitische Lerninhalte, 

einschließlich Formen gewaltfreier Konfliktlösung. 

Bis zur Durchführung dieser Änderungen fordern wir die Aus­

setzung des GLG. 

Zu Abschnitt V: Pflichten und Rechte des Zivildienstpflichtigen 

§ 22 (5) 

Der ÖBJR fordert die Streichung des kompletten Paragraphen, 

da keine Erklärung der Begriffe "kurzfristig" sowie "im Interesse 

des Dienstes erforderlich" sinnvoll möglich ist. 
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§ 23 (5) 

Dieser Paragraph ist ersatzlos zu streichen, da er sinn­

lose und rechtlich unmögliche Bestimmungen enthält. Zivil­

diener fallen nicht unter den Arbeitnehmerbegriff des 
§ 36 ArbVG und können deshalb auch nicht von den gewählten 

Organen, laut ArbVG, mitvertreten werden. 

§§ 25 ff 
Der ÖBJR lehnt jede Reduzierung der den Zivildienstleistenden 

zustehenden Ansprüche (Kostgeld, Nächtigungsgebühr) als 

unsoziale Maßnahme ab und ist davon überzeugt, daß diese Vor­

schläge zu schärfsten Protesten seitens der österreichischen 

Kinder- und Jugendorganisationen führen würden. 

Der ÖBJR tritt für die Beibehaltung der derzeit gültigen 

Regelungen von § 27 und § 28 (1) ein und fordert eine Er­

höhung des Taggeldes in § 26 auf generell ÖS 100,-- sowie 

die automatische, jährliche Anpassung desselben an den 

Verbraucher index. 

Zumindest als ein erster Schritt in die richtige Richtung 

ist zwar der Punkt 2 des § 25 a (1) erkennbar. Allerdings ist 

auch hier die Bemessung viel zu gering ausgefallen. 

§§ 37 b bis 37 d 
Der ÖBJR begrüßt die richtige Denkrichtung des Entwurfes, 

sieht jedoch darin einige Mängel, insbesondere, was die 

Vertretung der Zivildienstleistenden an kleinen Dienst­
stellen betrifft (§ 37 b entspricht hier dem § 37 des 

ZDG in der BRD, jedoch ist die spezifische Situation in 

österreich eine andere). Der ÖBJR schlägt deshalb folgende, 

verbesserte Regelung vor: 
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Grun4.~ttl1ch .011 d1e .eteichnunQ Vertrauen •• ann 
bei allen 'unkten auf Zivi14ienervertreter ge~n­
dert werden. 

I 37 b. (1) a) Sind einer Einrichtung .ehr al. fünf Zivildienst­
leistende zugewiesen, .0 wählen die Zivildienst­
leistenden aus ihren Reihen 

1. in Einrichtungen mit fünf bis neunzehn Zivil­
dienstleistenden je einen Zivildienervertreter 
und je einen Stellvertreter, 

2. in Einrichtungen mit zwanzig bis neunundvier­
zig Zivildienstleistenden je zwei Zivildiener­
vertreter und je zwei Stellvertreter, 

3. in Einrichtungen mit fünfzig und mehr Zivil­
dienstleistenden je drei Zivildienervertreter 
und je drei Stellvertreter. 

b) Sind in einer Einrichtung mehrere Einsatzstellen 
vorhanden, so wählen die Zivildienstleistenden in 
jenen Einsatzstellen mit .ehr als fünf Zivil­
dienstleistenden aus ihren Reihen 

1. in Einsatzstellen mit fünf bis neunzehn Zivil­
dienstleistenden je einen Zivildienervertreter 
und je einen Stellvertreter, 

2. in Einsatzstellen mit zwanzig bis 
neunundvierzig Zivildienstleistenden je zwei 
Zivildienervertreterund je zwei Stellver­
treter. 

3. in Einsatzstellen mit fünfzig und mehr Zivil­
dienstleistenden je drei Zivildienervertreter 
und je drei Stellvertreter. 

Der § 37 b (1) a.) bleibt unbeschadet. 

c) Eine spätere Änderung der Zahl der ordentlichen 
Zivildiener ist auf die Zahl der Mitglieder der 
Zivildienervertreter ohne Einfluß. 

d) Wurden Qe.iß den Besti •• ungen (1) a) und b) für 
jede Einsatzstelle einer Einrichtung oder für ein­
zelne Einsatzstellen von Einrichtungen Zivildie­
nervertreter gewählt. so Qelten die Besti •• ungen 
der nachfolgenden Absätze (2) bis (3) sowie der 
1I 37 c. 37 d. und 37 e sinnge_äß. 

(2) Der örtliche Vertretungsbereich der Z"ivildiener­
vertreter erstreckt .ich auf den Eins.tzbereich 
aller der EinrichtunQ zugewiesenen Zivildienst­
leistenden. wenn nicht in einer Einsatzstelle eine 
eigene Zivildienstvertretuftg besteht. 

j Seite 2 
~ , 
! . . 
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(3) Der Stellvertret.r bat be1 d.r ".orQunv d.r Auf-

9aben de. livild1.nerv.rtreter. a1t&uw1rk.n. Er 
vertritt d1e.en 1n d •••• n Abwe.enheit und n1.mt 

_ d1e Aufvaben de. 11v1ldi.n.tv.rtret.r. 1n den ril­
len de. Erlö.chen. di •• er runktion (I 37 d Ab •• 4) 
wahr. 

(1) Der livildienervertreter hat die Intere •• en der 
von ihm vertretenen Zivildienstleistenden gegen­
über der Einsatzstelle, der Einrichtung und deren 
Rechtsträger, soweit .ie den Dienstbetrieb betref­
fen, zu wahren und fördern. Er hat insbesondere 
das Recht, die Zivildienstleistenden zu vertreten, 

1. hinsichtlich der Erbringung der im , 2S Abs. 1 
und 2 genannten Naturalleistungen, 

2. hinsichtlich der dem Rechtsträger der Einrich­
tung gegenüber dem Zivildienstleistenden ob­
liegenden Pflichten nach' 38, 

3. in Angelegenheiten der Dienstfreistellung, 

4. bei Vorbringen von Wünschen und Beschwerden. 

(2) Der Zivildienervertreter bat das Recht, in Ange­
legenheiten nach Abs. 1 dem Vorgesetzten Vorschlä­
ge zu erstatten, wobei der Vorgesetzte diese mit 
dem Zivildienervertreter zu erörtern hat. 

(3) Der Zivildienstvertreter hat bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben auf die Erfordernisse des Dienst­
betriebes tunlichst Rücksicht zu nehmen. Ihm sind 
soweit Interessen der Einsatzstelle oder der 
Einrichtung nicht entgegenstehen - die für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben notwendigen 
Informationen zu erteilen und die hiezu notwendige 
freie Zeit zu gewähren. Ebenso sind ihm beabsich­
tigte Mitteilungen des Rechtsträgers nach S 39 
Abs. 1 zur Kenntnis zu bringen und ist ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Er ist in 
diesen Belangen an keine Weisungen gebunden. 
Der Zivildienervertreter darf wegen einer Tätig­
keit in Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht benach­
teiligt werden. 

Eine Versetzung des Zivildienervertreters ist nur 
auf eigenem Wunsch bzv. durch eine einvernehmliche 
LösuDg .öglicb • 

(4) Den Zivildienstleistenden bleibt es unbenommen, 
Wünsche und Beschwerden auch obne Beiziebung des 
Zivildienervertretera vorzubringen • 

Seite 3 
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(5) Die liYildien.tlei.tenden können .ich i. Verfahren 
vor den .it Anvelevenheiten de. liYildien.te. be­
trauten "hörden durch den liYildienervertreter 
vertreten l •••• n. rUr eine .olch. Vertretung be­
darf es einer Ievoll.Kchtivunv vemKB , 10 AbB. 1 
und 2 AVG "50. Auf die Voll_acht ist' 72 anzu­
wenden. 

(6) Die nach den im , 23 Abs. 5 venannten Rechtsvor­
schriften gewählten Organe bei den Einrichtungen 
(Einsatzstellen) und der (die) Zivildienervertre­
ter sollen sich bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben be­
mühen, einander zu informieren und die Interessen 
der von ihnen Vertretenen aufeinander abzustimmen, 
soweit .ie sowohl Arbeitnehmer als auch Zivil­
dienstleistende betreffen. 

(1) Die Wahl zum Zivildienervertreter (Stellvertreter) 
ist auf der Grundlage des unmittelbaren, gleichen, 
geheimen und persönlichen Wahlrechtes durchzu­
führen. 

(2) Zivildienstpflichtige, die ordentlichen Zivil­
dienst leisten, haben den Zivildienervertreter 
(Stellvertreter) jeweils sobald als möglich - spä­
testens jedoch innerhalb von fünf Wochen nach den 
vom Bundesministerium für Inneres festgelegten 
allgemeinen Zuweisungsterminen - zu wählen. 

(3) Verlangen mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten 
die Abberufung des Zivildienervertreters (des 
Stellvertreters) so ist darüber abzustimmen und 
falls erforderlich für den Rest der Funktionsperi­
ode eine Neuwahl nach den Grundsätzen der Abs. 1 
und 5 durchzuführen. Dasselbe gilt, wenn sowohl 
die Funktion der Zivildienervertreter als auch 
die der Stellvertreter aus den im Abs ... genannten 
Gründen erloschen ist. 

(4) Die Funktion des Zivildienervertreters (Stellver­
treters> erlischt mit 

1. dem Ausscheiden des Zivildienstpflichtigen aus 
dem ordentlichen Zivildienst, 

2. der Wahl eines neuen Zivildienervertreters 
(Stellvertreters). 

3. dem Verzicbt auf diese Funktion, 

... der Abberufung ( Abs • 3 ) 

5. der Versetzung zu einer anderen Einrichtung. 

(5) Die .abl zu. livildienervertreter (Stellyertreter) 
lat von den livildienervertretern der Einricbtung 
bzw. Einsatzstelle durcbzuführen. 

Seite .. 
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lei Hichtbeatehen einer 11vild1enervertretun; tat 
d1e .ahl von der linr1chtun; bzv. lin.atzatelle 
durchzufUhren. 

(6) Zum Zivildienervertreter 1at ;ewihlt, ver die 
.eiaten der abge;ebenen ;ülti;en Stimmen auf .ich 
vereini;t, zum Stellvertreter iat jener Zivil­
dienstleistende ;ewählt, der die nächst niedri;e 
Zahl der gUlt1;en abge;ebenen ~timmen erhalten 
hat. 

Sind in einer Einrichtun; bzw. Einsatzstelle .ehr 
als ein Zivildienervertreter zu wählen, und ;ibt 
es ~ehrere Listen, so wird für das Wahlverfahren 
das Hondtlsche System (analog dem ArbVG) 
angewandt. 

(7) Der Bundesminister für Inneres hat durch Verord­
nung nähere Bestimmungen über die Durchführung der 
Wahl, insbesondere über die Mitwirkung des Rechts­
trägers bei dieser (5 39 Abs. 1, Z. 2), sowie über 
die Vorgangsweise und die Abstimmung im Falle 
einer Abberufung des Zivildienervertreters (Stell­
vertreters) zu erlassen. 
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§ 37 e 

In Verbindung mit dem Ausweis für Zivildienstleistende hat 

der ÖBJR folgende Forderungen: 

- Die Legitimation sollte nicht von den Bezirksverwaltungs­

behörden ausgegeben werden. Sie soll automatisch jedem 

Zivildienstleistenden bei Dienstantritt vom Bundesminis­

terium für Inneres ausgegeben werden. 

- Die Kosten für die Legitimation werden vom Bundes­

ministerium für Inneres getragen. 

§ 47 (4) (alt) 

Der ÖBJR sieht in der geplanten Streichung dieses Absatzes 

eine wesentliche Beschneidung der Rechte des Antragstellers. 

Ganz im Gegenteil fordern wir die Handhabung der ursprüng­

lichen Regelung durchgehend in allen Senaten. 
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